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Merkblatt: Vorgehen im Todesfall 
 
 
Bei einem Todesfall sind verschiedene Vorkehrungen zu treffen und Stellen zu benachrichti-
gen. 
 
 
Ärztlicher Dienst 
Der Arzt muss den Tod amtlich feststellen. 
 
Ärzte in Sachseln: 
 
Dr. Andreas Bernhardt, Haltenmatte 14  Tel. 041 660 61 51 
Dr. Tanja Michel-Dillier, Dorfplatz 1   Tel. 041 660 52 33 
 
Ärztlicher Notfalldienst:    Tel. 041 660 33 77 
 
 
Seelsorge 
Sofort zu benachrichtigen ist das Pfarramt, um den Termin und die Modalität für die Beerdi-
gung abzusprechen. Gerne steht der Seelsorger mit seinem Rat zur Hilfe bereit. Man kann 
auch in der Nacht telefonieren. 
 
Kath. Pfarramt Sachseln 
Daniel Durrer, Pfarrer    Tel. 041 660 14 24 
 
Wenn keine Antwort: 
P. Louis Zimmermann, Flüeli-Kaplan Tel. 041 660 46 40 
Walter Signer, Bruder Klausen-Kaplan Tel. 041 660 12 65 
 
Ev. Ref. Pfarramt: 
Michael Candrian, Pfarrer   Tel. 041 660 23 09 
 
 
Bestattungsinstitut 
Für die Bestellung des Sarges ist das Bestattungsinstitut zuständig. Es muss angegeben wer-
den, welche Bestattungsart gewünscht wird. 
 
Das Bestattungsinstitut übernimmt auch die Überführung des Leichnams in die Aufbahrungs-
halle auf dem Friedhof oder ins Krematorium. 
 
Zumstein Bestattungsdienste AG, Sarnen: Tel. 041 660 14 18 
 
 
Der Schmuck in der Grabkapelle muss von den Angehörigen organisiert werden. 
 
 
Das Läuten der Totenglocke wird durch das Pfarramt organisiert. 
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Friedhofdienst 
Für die Bestattung muss der Friedhofdienst benachrichtigt werden. In der Regel wird das 
durch das Pfarramt besorgt. 
 
Der Friedhofdienst ist auch dafür besorgt, dass der Leichnam bzw. die Urne zum Grab ge-
tragen wird. 
 
Friedhofdienst: 
Hermann Spichtig        Tel. 079 402 44 61 
 
 
Amtliche Meldung des Todesfalls 
Jeder Todesfall muss innert 2 Tagen gemeldet werden. Die persönliche Anmeldung durch die 
Angehörigen oder einer bevollmächtigten Person erfolgt mit der ärztlichen Todesbescheini-
gung und mit dem Familienbüchlein entweder bei der Gemeindekanzlei Sachseln oder direkt 
beim Zivilstandsamt Sarnen. 
 
Gemeindekanzlei Sachseln, Brünigstrasse 113, 6072 Sachseln  Tel. 041 666 55 55 
Zivilstandsamt Sarnen, Brünigstrasse 160, 6060 Sarnen     Tel. 041 666 35 65 
 
 
Todesanzeige 
Für die Todesanzeigen sind die Angehörigen zuständig. 
 
Die Anzeigen für die Zeitungen können in der Regel über die Publicitas aufgegeben werden. 
Dort bekommt man auch Auskünfte. 
 
Publicitas Sarnen Tel. 041 662 15 50  

Fax: 041 619 17 19 
 E-mail:  sarnen@publicitas.ch 
 


